
 

 
 

Unsere Forderung steht: 
 

6% mehr Geld 
ab 1. Januar 2018 bei einer Laufzeit von 12 Monaten 
 

Kurze Vollzeit 
Recht auf Reduzierung der individuellen wöchentlichen Arbeitszeit für alle 
Beschäftigten 
 auf bis zu 28 Stunden 

 für eine Zeitdauer von bis zu 24 Monaten 

 erfordert keine Begründung 

 kann in Stunden oder Blöcken genommen werden 
 schließt ein Rückkehrrecht zur ursprünglichen Arbeitszeit ein 

 

Entgeltzuschuss 
Beschäftigte im Schichtbetrieb und in anderen belastenden 
Arbeitszeitmodellen: 
 tarifdynamischer Zuschuss in Form eines Festbetrags von um die  

750,- Euro pro Jahr (entspricht in etwa 5 bezahlten freien Tagen) 
 soweit die Arbeitszeit um 10 Tage pro Jahr oder mehr verkürzt wird 

 monatlich in gleichen Teilen zu bezahlen 

Beschäftigte, in deren Haushalt Kinder unter 14 Jahren leben oder die 
pflegebedürftige Familienangehörige haben: 
 tarifdynamischer Zuschuss in Form eines Festbetrags von um die  

200,- Euro pro Monat 
 soweit die wöchentliche Arbeitszeit um 3,5 Stunden oder mehr reduziert 

wird 

 für bis zu 24 Monate für jedes Kind und für jeden Pflegefall für die Dauer 
der reduzierten Arbeitszeit 

 


